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GESUCH UM STRASSENAUFBRUCH 
 
 

Objektbeschrieb  
 
Bauherrschaft ………………………………………………………………………………………. 
 
Bauleitung ………………………………………………………………………………………. 
 
Unternehmer …………………………………………………………………………………….… 
 
 
Strasse ………………………………………………………………………………………. 
 
Zweck ………………………………………………………………………………………. 
 
Grabentiefe …………………………Grabendimension    ……………………………..…….. 
 
Baubeginn ………………………..Bauzeit    ………………..Tage    ……………………… 
 
 

Gesuchssteller 
 
Name ………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse ………………………………………………………………….…………………… 
 
Telefonl ………………………… Mobil    ………………………………………………….. 
 
Ort, Datum …………………………..Unterschrift    …………………..……………………… 
 
 

Beilagen 
 
     Situation 
 
     Normalprofil 
 
     ……………. 
 
 

 
 

KAIB         Kommission für Anlagen, 
Infrastruktur und öffentliche Bauten  
Gemeindeverwaltung  Kirchackerweg 1 
Telefon 032 641 65 45 
IBAN CH78 0900 0000 4500 0832 0 
 
Präsident KAIB Simon Jakob 
Telefon 058 477 53 31 
Natel 078 644 68 28 
E-Mail kaib@lommiswil.ch 
  

 

 

mailto:kaib@lommiswil.ch


Allgemeine Bedingungen 
 
1. Der Baubeginn ist frühzeitig zu melden. Mit Bauarbeiten im Strassenbereich darf erst 

begonnen werden, wenn die Bewilligung erteilt ist. 
 Ohne Genehmigung ausgeführte Grabenaufbrüche können zu einem Baustopp  
 führen! 
 
2.  Der Verkehr darf durch die Arbeiten nicht erheblich behindert oder gefährdet werden. Die 

Baustelle ist gemäss den SN-Normen zu signalisieren und bei Dunkelheit zu beleuchten. 
 
3. Werden durch die Arbeiten bestehende Werkleitungen berührt, sind die betroffenen 

Werkeigentümer zu informieren. Die neue Leitung ist durch den/die EigentümerIn 
einzumessen, so dass Dritte die Lage später ermitteln können. 

 
4. Der/die BewilligungsinhaberIn haftet für alle Schäden, welche durch die Arbeiten der 

Gemeinde oder Dritte verursacht werden. Es gelten die allgemeinen haftungsrechtlichen 
Bestimmungen. 

 
5. Nach Ausführung der Arbeiten ist die Strasse gemäss dem «Normblatt für die 

Instandstellung von Gräben» (liegt dem Formular «Gesuch um Strassenaufbruch» bei) 
der Gemeinde Lommiswil in Stand zu stellen. 

 
6. Die definitive Instandstellung erfolgt später, nach abgeklungenen Setzungen, durch eine 

von der KAIB beauftragten Unternehmung. Der Bewilligungsempfänger hat die Kosten der 
definitiven Instandstellung, der Aufbrüche und allenfalls nachträglich notwendiger 
Ergänzungsarbeiten zu bezahlen. Es werden die tatsächlichen Kosten in Rechnung 
gestellt. 

 
7. Der/die BewilligungsempfängerIn ist verpflichtet, seine/ihre Leitung zu verlegen, wenn von 

Seiten Gemeinde eine Benützung des Grundstückes beabsichtigt ist, die sich mit der 
Leitungsführung nicht verträgt. Die mit der Verlegung verbundenen Kosten sind 
grundsätzlich vom/von der BewilligungsempfängerIn zu tragen. 

 
 

 
 
Leer lassen, wird durch die Kommission für Anlagen, Infrastruktur und öffentliche 
Bauten (KAIB) ausgefüllt. 
 
 
     Bewilligt 
 
     Bewilligt mit Massnahmen 
 
Bemerkungen / Massnahmen     ………………………………………………..…………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ort, Datum    ……………………………….Unterschrift    ………………………………………… 
                                                                   
 










